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28. Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Artikel 15a B-VG über eine Erhöhung ausgewählter  Kosten- 
höchstsätze des Art. 9 der Grundversorgungsvereinbarung.

29. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 28. Februar 2013, mit der die Stmk. BHG – Leistungs- und 
 Entgeltverordnung geändert wird.

30. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 28. Februar 2013, mit der die Stmk.  Jugendwohlfahrtsgesetz- 
Durchführungsverordnung geändert wird.

28.

Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Artikel 15a B-VG über eine Erhöhung 
ausgewählter Kostenhöchstsätze des Art. 9 der Grundversorgungsvereinbarung

Der Landtag Steiermark hat nachstehende Vereinbarung genehmigt:

Der Bund, vertreten durch die Bundesregierung, und die Länder Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Ober-
österreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien, jeweils vertreten durch den Landeshauptmann bzw. 
die Landeshauptfrau, – im folgenden Vertragspartner genannt – kommen überein, gemäß Artikel 15a B-VG die 
nachstehende ergänzende Vereinbarung zur Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Artikel 
15a B-VG über gemeinsame Maßnahmen zur vorübergehenden Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige 
Fremde (Asylwerber, Asylberechtigte, Vertriebene und andere aus rechtlichen oder faktischen Gründen nicht 
abschiebbare Menschen) in Österreich (Grundversorgungsvereinbarung – Art. 15a B-VG) zu schließen:

Artikel 1

Zielsetzung

Die Vertragspartner kommen überein, ausgewählte Kostenhöchstsätze des Art. 9 der Grundversorgungs-
vereinbarung – Art. 15a B-VG zu erhöhen. 

Artikel 2

Erhöhung ausgewählter Kostenhöchstsätze

Die Erhöhung beträgt bei den nachfolgenden Kostenhöchstsätzen des Art. 9 der Grundversorgungsverein-
barung – Art. 15a B-VG inklusive aller Steuern und Abgaben: 

1. bei Art. 9 Z. 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 2,–

2. bei Art. 9 Z. 2 für Erwachsene   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 20,–

3. bei Art. 9 Z. 2 für Minderjährige  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 10,–

4. bei Art. 9 Z. 3 für eine Einzelperson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 10,–

5. bei Art. 9 Z. 3 für Familien (ab zwei Personen)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 20,–

6. bei Art. 9 Z. 7 in Wohngruppen (mit Betreuungsschlüssel 1:10)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 2,–

7. bei Art. 9 Z. 7 in Wohnheimen (mit Betreuungsschlüssel 1:15)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 2,–

8. bei Art. 9 Z. 7 in betreutem Wohnen (mit Betreuungsschlüssel 1:20),  
oder in sonstigen geeigneten Unterkünften  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 2,–
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Artikel 3 

Kosten

In Bezug auf die Kosten und die Kostentragung gelten die Art. 10 und 11 der Grundversorgungsverein-
barung – Art. 15a B-VG. 

Artikel 4 

Rückwirkende Verrechnung von erhöhten Kostenhöchstsätzen 

Die durch Art. 2 erhöhten Kostenhöchstsätze des Art. 9 Z 1 und 7 der Grundversorgungsvereinbarung –  
Art. 15a B-VG können von den Vertragspartnern rückwirkend ab dem 1. Jänner 2012 gegenverrechnet werden.

Artikel 5 

Geltungsdauer und Kündigung

(1) Diese Vereinbarung wird auf unbefristete Zeit abgeschlossen.

(2) Sollte ein Vertragspartner die Vereinbarung aufkündigen, wird diese Kündigung frühestens 18 Monate 
nach Zustellung der Kündigung an alle Vertragspartner wirksam.

(3) Die Kündigung gemäß Abs. 2 hat schriftlich zu erfolgen.

Artikel 6

Inkrafttreten

(1) Diese Vereinbarung tritt zwischen dem Bund und den Ländern mit dem Ersten des Folgemonats in Kraft, 
sobald 

1. die nach der Bundesverfassung erforderlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind und 

2. die Mitteilungen aller Länder über das Vorliegen der nach der jeweiligen Landesverfassung erforderlichen 
Voraussetzungen beim Bundeskanzleramt eingelangt sind. 

(2) Nach dem 30. Juni 2013 können die Voraussetzungen für das Inkrafttreten der Vereinbarung nicht mehr 
erfüllt werden.

(3) Das Bundeskanzleramt wird dem Bundesministerium für Inneres und den Ländern die Erfüllung der 
Voraussetzungen mitteilen.

Artikel 7

Urschrift

Diese Vereinbarung wird in einer Urschrift ausgefertigt. Die Urschrift wird beim Bundeskanzleramt hinter-
legt. Das Bundeskanzleramt hat allen Vertragsparteien beglaubigte Abschriften der Vereinbarung zu übermitteln.

Diese Vereinbarung ist gemäß Artikel 6 Abs. 1 mit 1. März 2013 in Kraft getreten.

Landeshauptmann Vo v e s

29.

Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 28. Februar 2013, mit der die Stmk.  
BHG – Leistungs- und Entgeltverordnung geändert wird

Auf Grund des § 47 Abs. 1 des Steiermärkischen Behindertengesetzes, LGBl. Nr. 26/2004, zuletzt in der 
 Fassung LGBl. Nr. 83/2012, wird verordnet:

Die Stmk. BHG – Leistungs- und Entgeltverordnung, LGBl. Nr. 43/2004, zuletzt in der Fassung LGBl.  
Nr. 51/2012, wird wie folgt geändert:
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1. § 1 Abs. 2 Z. 1 lautet:

„1. bei der für Angelegenheiten des Steiermärkischen Behindertengesetzes zuständigen Abteilung des Amtes 
der Steiermärkischen Landesregierung;“

2. Nach § 3a wird folgender § 3b eingefügt:

„§ 3b

Übergangsbestimmung zur Novelle LGBl. Nr. 29/2013

(1) Die in den Leistungsarten I. und II. der Anlage 1 unter 3.1.1 und 3.1.2 genannten Strukturstandards stellen 
Zielwerte im Sinne einer zu erbringenden Normleistung dar, für die die in der Anlage 2 festgelegten Leistungs-
entgelte im Sinne einer pauschalierten Abgeltung der erbrachten Leistungen zur Anwendung kommen. Weist ein 
Träger im Rahmen seiner Budgetplanung gegenüber dem Land Steiermark nach, dass er in Bezug auf die Kosten-
struktur für Personal- und/oder Sachkosten an einem Standort in einer oder mehreren Leistungsart(en) mit diesen 
Leistungsentgelten kein positives wirtschaftliches Ergebnis erzielen kann, kann ihm vom Land Steiermark einge-
räumt werden, von den Zielwerten in eigener (pädagogischer) Verantwortung bis maximal 10 % abzuweichen, 
sofern eine ordnungs gemäße Betreuung gewährleistet ist. Eine Veränderung der bewilligten KlientInnenzahl ist 
nicht zulässig.

(2) Der Nachweis, dass kein positives wirtschaftliches Ergebnis erzielt werden kann, ist vom Träger durch 
eine für den gegenständlichen Standort und die gegenständliche(n) Leistungsart(en) vorgelegte Kostenrechnung 
zu erbringen. Diese Kalkulation ist jeweils für ein Kalender- oder Wirtschaftsjahr – zugleich mit den vom Träger 
geplanten Maßnahmen zur Anpassung der Kostenstruktur – vorzulegen.

(3) Die Zielwertabweichung kann dem Träger jeweils für ein Kalender- oder Wirtschaftsjahr eingeräumt 
werden, bis die Kostenstruktur entsprechend angepasst wurde, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2015.“

3. Die Anlagen 1 (Leistungsbeschreibungen), 2 (Entgeltkatalog) und 3 (Ab- und Verrechnungsbe stimmungen) 
werden neu erlassen. Die Kundmachung der Anlagen erfolgt durch Auflage gemäß § 1 Abs. 2.

4. Dem § 5 wird folgender Abs. 9 angefügt:

„(9) Die Änderung des § 1 Abs. 2, die Einfügung des § 3b sowie die Neuerlassung der Anlagen 1, 2 und 3 
durch die Novelle LGBl. Nr. 29/2013 treten mit 1. Jänner 2013 in Kraft.“

Für die Steiermärkische Landesregierung: 
Landeshauptmann Vo v e s

30.

Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 28. Februar 2013, mit der die Stmk. 
 Jugendwohlfahrtsgesetz-Durchführungsverordnung geändert wird

Auf Grund des Steiermärkischen Jugendwohlfahrtsgesetzes 1991, LGBl. Nr. 93/1990, zuletzt in der Fassung 
LGBl. Nr. 63/2011, wird verordnet:

Die Stmk. Jugendwohlfahrtsgesetz-Durchführungsverordnung, LGBl. Nr. 7/2005, zuletzt in der Fassung 
LGBl. Nr. 49/2012, wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 2 Z. 1 lautet:

„1. bei der für Angelegenheiten der Jugendwohlfahrt zuständigen Abteilung des Amtes der Steiermärkischen 
Landesregierung;“
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2. § 5 Abs. 2 lautet:

„(2) Besondere Formen der Unterbringung sind

1. Kurzzeitpflegeeltern (-pflegepersonen): Personen im Sinne des Abs. 1, die Minderjährige in Krisensituationen 
bis zu drei Monate, in begründeten Ausnahmefällen darüber hinaus, zur Beruhigung und Abklärung auf-
nehmen und betreuen;

2. Familienpädagogische Pflegeeltern (Pflegepersonen): Personen im Sinne des Abs. 1, die Minderjährige im 
Rahmen besonderer Formen der Familienunterbringung nach sozialpädagogischen Konzepten aufnehmen 
und betreuen;

3. Familienpädagogische Krisenpflegeeltern (-pflegepersonen): Personen im Sinne des Abs. 1, die Minderjährige 
in Krisensituationen zur Beruhigung und Abklärung bis zu sechs Monate, in begründeten Ausnahmefällen 
darüber hinaus, im Rahmen besonderer Formen der Familienunterbringung nach sozialpädagogischen 
 Konzepten aufnehmen und betreuen.“

3. § 15 Abs. 2 lautet:

„(2) Keine Erstausstattungspauschale gebührt

1. Kurzzeitpflegeeltern (-pflegepersonen) gemäß § 5 Abs. 2 Z. 1 und

2. Familienpädagogischen Krisenpflegeeltern (-pflegepersonen) gemäß § 5 Abs. 2 Z. 3.“

4. In § 22b Abs. 4 wird die Frist „1. Juni 2014“ durch die Frist „31. Dezember 2014“ ersetzt.

5. Die Anlagen 1 (Leistungsbeschreibungen), 2 (Entgeltkatalog) und 3 (Ab- und Verrechnungsbestimmungen) 
werden neu erlassen. Die Kundmachung der Anlagen erfolgt durch Auflage gemäß § 1 Abs. 2 der Stmk. Jugend-
wohlfahrtsgesetz-Durchführungsverordnung.

6. Dem § 23a wird folgender Abs. 8 angefügt:

„(8) Die Änderung des § 1 Abs. 2, des § 5 Abs. 2, des § 15 Abs. 2 und des § 22b Abs. 4 sowie die Neuerlassung 
der Anlagen 1, 2 und 3 durch die Novelle LGBl. Nr. 30/2013 treten mit 1. Jänner 2013 in Kraft.“

Für die Steiermärkische Landesregierung: 
Landeshauptmann Vo v e s


